
 

Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung  
einschließlich aller Nebenleistungen und sämtlicher Versorgungsregelungen gemäß § 35a Abs. 6 Satz 2 SGB IV für das Jahr 2024 (Jahresbeträge) 

(1) *Vorstand/Vorstandsvorsitzende/r Mitglied des Vorstands 

**Tatsächlich zur Auszahlung gelangter Betrag im vorangegangenen Jahr (Zuflussprinzip) 
(2) *** ohne 5,5% Aufzinsung und Altersfaktor 

Funktion* 
Im Vorjahr gezahlte Vergütungen 

(in Euro) 
Versorgungsregelungen (in Euro) Sonstige Vergütungsbestandteile Weitere Regelungen 

Gesamtvergütung 

(in Euro) 

  

Grund-

vergütung 

 

Variable 

Bestandteile ** 

 

Zusatz- 

Versorgung/ 

Betriebsrente 
 

 

 

Zuschuss zur 

privaten 

Versorgung 

 

Dienstwagen auch 

zur privaten 

Nutzung 
 

 

Weitere 

Vergütungs-

bestandteile (u. a. 
private Unfall-

versicherung) 

 

Übergangs-

regelung nach 

dem 
Ausscheiden 

aus dem Amt  

 

Regelungen f. d. 

Fall der 

Amtsenthebung/-
entbindung bzw. 

bei Fusionen 

 

 

 

 

 

 

gezahlter 

Betrag 

 

gezahlter Betrag 

 

Jährlich  

aufzuwendender 

Betrag 

 

 

 

Jährlich  

aufzuwendender 

Betrag 

 

Jährlich  

aufzuwendender 

Betrag  

des geldwerten 

Vorteils 

entsprechend der 
steuerrechtl. 1% 

Regelung 

 

Jährlich  

aufzuwendender 

Betrag 

 

Höhe/ 

Laufzeit 

 

Höhe/Laufzeit 

einer 

Abfindung/eines 

Übergangsgeldes 

bzw. 

Weiterzahlung der 
Vergütung/ 

Weiter-

beschäftigung 

 

Summe aller 

Vergütungs-

bestandteile 

Vorständin 

LV Süd 
180.000,00 €  45.000,00 €  18.225,00 € - Ja/9.282,00 € 631,36 € 

Weiter-

beschäftigung 

als leitende 
Angestellte 

Amtsenthebung: 

keine 

Amtsentbindung/ 

Fusion: 

Einvernehmliche 
Regelung einer 

angemessenen 

Lösung 

253.138,36 € 

Vorständin  

MAHLE BKK 

(01.01.-30.06.) 
64.176,00 € 

- 3.585,00 € ***  - 

 

7.122,12 €  

 

743,35 € 

(Nettoaufstockung 

Krankentagegeld) 

Bis zu 6 

Monate je 1/12 

der Jahres-

vergütung 

- 142.369,51 € 
(01.07.-31.12.) 
66.743,04 € 

Verweise 

Vertrag 
§ 5 Abs. 1  § 6 Abs. 2  §9 §10 / §5 Abs.2 § 6 Abs. 3 & 4   


